
 

Bei den Befürworter*innen eines Sozia-

len Europas herrschte allgemeine Er-

leichterung, als der Europäische Ge-

richtshof (EuGH) am 11. November 2025 

sein Urteil (C-19/23) zur „Richtlinie über 

angemessene Mindestlöhne in der Euro-

päischen Union“ (Europäisches Parla-

ment/Rat 2022) fällte und im Grundsatz 

die Europarechtskonformität der Richtli-

nie bestätigte (EuGH 2025). Damit wurde 

eine längere Phase der Rechtsunsicher-

heit beendet, nachdem in der rechtlichen 

Debatte immer wieder bezweifelt wurde, 

ob die EU überhaupt die Kompetenz 

hatte, eine solche Richtlinie zu verab-

schieden. Die Gegner*innen der Richtli-

nie stützten sich dabei vor allem auf den 

Artikel 153 Absatz 5 des „Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen 

Union“ (AEUV), der eine Zuständigkeit 

der EU u. a. in Fragen des „Arbeitsent-

gelts” ausdrücklich ausschließt. Auch die 

Regierung Dänemarks hat sich dieser 

Position angeschlossen und Anfang 

2023 mit Unterstützung der Regierung 

Schwedens eine Klage vor dem EuGH 

eingereicht, mit dem Ziel, die Richtlinie 

vollständig annullieren zu lassen. Als im 

Januar 2025 der Generalanwalt beim 

EuGH in seiner Stellungnahme ebenfalls 

fehlende rechtliche Kompetenzen der EU 

beklagte und die Annullierung der ge-

samten Richtline forderte, war die Zu-

kunft dieses aus Arbeitnehmersicht der-

zeit wohl wichtigsten sozialpolitischen 

Projektes der EU mehr als ungewiss. 

Der EuGH bestätigt die Rechtmäßig-

keit der Mindestlohnrichtlinie 

In seinem Urteil zur Europäischen Min-

destlohnrichtlinie hat der EuGH nun die 

Positionen der Kritiker*innen eindeutig 

zurückgewiesen und stattdessen die 

grundsätzliche Übereinstimmung der 

Richtlinie mit dem Europarecht bestätigt. 

Entscheidend hierbei ist die Interpreta-

tion der Bereichsausnahme in Artikel 153 

Absatz 5 AEUV, die nach Auffassung des 

EuGH nur für „unmittelbare Eingriffe“ in 

die Festsetzung des Arbeitsentgelts gilt 

(EuGH 2025, RN 70). Der EuGH bestä-

tigt damit seine frühere Rechtsprechung, 
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wonach europäische Rechtsakte, die le-

diglich mittelbar das Arbeitsentgelt beein-

flussen, nicht automatisch unter die Be-

reichsausnahme von Artikel 153 Absatz 

5 AEUV fallen. Der Europäischen Union 

kann im Gegenteil nicht verwehrt wer-

den, „Maßnahmen zu erlassen, die in der 

Praxis positive Auswirkungen oder Fol-

gen für das Lohnniveau haben“, da dies 

die Umsetzung der sozialpolitischen 

Ziele nach Artikel 151 AEUV erheblich 

beeinträchtigen würde (ebd., RN 71). 

Dies gilt insbesondere für Maßnahmen 

zur Verbesserung der „Arbeitsbedingun-

gen“ nach Artikel 153 Absatz 1b AEVU, 

zu denen nach Auffassung des EuGH 

eindeutig auch das „Arbeitsentgelt“ ge-

hört (ebd., RN 72). Vor diesem Hinter-

grund bestätigt der EuGH die bei der Ver-

abschiedung der Europäischen Mindest-

lohnrichtlinie gewählte Rechtsgrundlage 

nach Artikel 153 Absatz 1b AEUV, wo-

nach die Union die Tätigkeit der Mitglied-

staaten auf dem Gebiet der Arbeitsbedin-

gungen unterstützt und ergänzt. 

Es gibt lediglich zwei konkrete Bestim-

mungen in der Mindestlohnrichtlinie, die 

nach Ansicht des EuGH einen unmittel-

baren Eingriff des europäischen Gesetz-

gebers in die nationale Festlegung der 

Löhne darstellen und daher für nichtig er-

klärt werden müssen: Die erste Bestim-

mung bezieht sich auf Artikel 5 Absatz 2 

der Mindestlohnrichtlinie, in dem vier Kri-

terien genannt werden, die die Mitglied-

staaten bei der Festlegung und Aktuali-

sierung des gesetzlichen Mindestlohns 

berücksichtigen müssen: darunter die 

Kaufkraft der gesetzlichen Mindestlöhne, 

das allgemeine Lohnniveau und die 

Lohnverteilung, die Wachstumsrate der 

Löhne sowie langfristige nationale Pro-

duktivitätsniveaus und -entwicklungen. 

Der EuGH sieht in der verpflichtenden 

Berücksichtigung dieser Kriterien eine 

Harmonisierung einiger Bestandteile der 

gesetzlichen Mindestlöhne und damit ei-

nen unmittelbaren Eingriff in die natio-

nale Lohnfestsetzung, der durch das EU-

Recht nicht gedeckt ist (ebd., RN 96). 

Die zweite vom EuGH kritisierte Bestim-

mung findet sich in Artikel 5 Absatz 3 der 

Mindestlohnrichtlinie, die sich auf Länder 

bezieht, deren gesetzliche Mindestlöhne 

automatisch durch eine Indexierung an 

die Preisentwicklung angepasst werden. 

Die Vorgabe, dass es bei einem solchen 

Indexierungsmechanismus nicht zu einer 

Absenkung des Mindestlohnniveaus 

kommen darf, stellt nach Ansicht des 

EuGH einen unzulässigen unmittelbaren 

Eingriff in die nationale Lohnfestsetzung 

dar und muss deshalb annulliert werden 

(ebd., RN 98). 

Allen anderen Bestimmungen der Min-

destlohnrichtline bescheinigt der EuGH 

ausdrücklich ihre Rechtsmäßigkeit, so-

dass diese unverändert fortgelten. Dies 

gilt insbesondere für alle Bestimmungen 

zur Stärkung der Tarifbindung, ein-

schließlich Artikel 4 Absatz 2 der Richtli-

nie, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, 

einen Aktionsplan zur Förderung von Ta-

rifverhandlungen aufzustellen, wenn die 

nationale Tarifbindung unter 80 Prozent 

liegt (ebd., RN 76-81). Ausdrücklich be-

stätigt wird auch Artikel 5 Absatz 4 der 

Mindestlohnrichtlinie, der die Mitglied-

staaten verpflichtet, bei der Bewertung 

der Angemessenheit der gesetzlichen 

Mindestlöhne Referenzwerte heranzu-

ziehen, und der nachdrücklich die Ver-

wendung der „doppelten Angemessen-

heitsschwelle“ von 60 Prozent des natio-

nalen Bruttomedianlohns und 50 Prozent 

des Bruttodurchschnittslohns empfiehlt 

(ebd., RN 99). 

Kaum praktische Auswirkungen 

durch die annullierten Bestimmungen 

Die praktischen Auswirkungen der durch 

den EuGH annullierten Bestimmungen 

der Mindestlohnrichtlinie werden äußerst 

begrenzt sein. Viele EU-Mitgliedsstaaten 

haben die vier in Artikel 5 Absatz 2 der 

Mindestlohnrichtlinie genannten Kriterien 

bereits in ihre nationale Mindestlohnre-

gelungen mit aufgenommen und es ist 

eher unwahrscheinlich, dass sie diese 
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wieder streichen werden. Dies gilt umso 

mehr für die elf von 22 EU-Mitgliedsstaa-

ten mit gesetzlichen Mindestlöhnen, die 

das ILO-Übereinkommen Nr. 131 über 

die Festsetzung von Mindestlöhnen un-

terzeichnet haben und sich dadurch be-

reits zur Orientierung an den genannten 

Kriterien verpflichtet haben. Allerdings 

bleibt die Nutzung dieser Kriterien oft äu-

ßerst vage, da zumeist weder die Krite-

rien selbst noch ihre Gewichtung unterei-

nander präzise definiert werden.  

Eine Ausnahme bilden lediglich diejeni-

gen Länder, die in Form einer Indexie-

rung eine automatische Anpassung des 

Mindestlohns an bestimmte Kriterien 

festgelegt haben. Hierzu gehören derzeit 

Belgien, Frankreich, Luxemburg und 

Malta, in denen die Entwicklung der Min-

destlöhne an die Entwicklung der Ver-

braucherpreise gekoppelt ist. Hinzu kom-

men Bulgarien, das eine an die Entwick-

lung der Durchschnittslöhne gekoppelte 

Indexierungsformel anwendet, sowie die 

Niederlande, wo die Mindestlöhne an die 

Entwicklung der Tariflöhne angepasst 

werden. In keinem dieser Länder ist je-

doch jemals ein Mindestlohn gekürzt 

worden, sodass der Wegfall des Kür-

zungsverbotes in der Europäischen Min-

destlohnrichtlinie kaum praktische Be-

deutung haben dürfte. Die einzigen in der 

EU bekannten Fälle einer Kürzung ge-

setzlicher Mindestlöhne gab es während 

der Finanzkrise 2009/2010 in Irland und 

Griechenland auf Intervention der soge-

nannten Troika aus Europäischer Kom-

mission, Europäischer Zentralbank und 

Internationalem Währungsfonds (Schul-

ten/Müller 2013). 

Auswirkungen der Europäischen  

Mindestlohnrichtlinie in den  

EU-Mitgliedsstaaten  

Während die vom EuGH annullierten 

Bestimmungen der Mindestlohnrichtlinie 

eher wenig praktische Konsequenzen 

nach sich ziehen, haben andere 

Bestimmungen der Richtlinie bereits 

heute in vielen EU-Mitgliedsstaaten ei-

nen großen Einfluss auf die nationale 

Lohnpolitik. Bei der Analyse möglicher 

Auswirkungen der Richtlinie muss dabei 

zwischen zwei Dimensionen unterschie-

den werden: der formellen Umsetzung 

der Richtlinie in nationales Recht und 

dem faktischen Einfluss der Richtlinie auf 

die Positionen, Forderungen und Debat-

ten der politischen Akteure auf nationaler 

Ebene. In der Praxis gehen die Auswir-

kungen der Richtlinie dabei oft weit über 

ihre formal-rechtliche Umsetzung hinaus. 

Dies gilt insbesondere für die Nutzung 

von Referenzwerten bei der Definition 

der Angemessenheit von gesetzlichen 

Mindestlöhnen als auch im Hinblick auf 

die Debatten um eine Stärkung der Tarif-

vertragssysteme. 

Die Nutzung von Referenzwerten  

für gesetzliche Mindestlöhne  

Die für die Festlegung gesetzlicher Min-

destlöhne wichtigste Bestimmung zur 

Festlegung gesetzlicher Mindestlöhne 

findet sich in Artikel 5 Absatz 4 der Richt-

linie, die die Nutzung von Referenzwer-

ten zur Bestimmung eines angemesse-

nen Mindestlohnniveaus vorschreibt. In 

einer neuen Studie des Europäischen 

Gewerkschaftsinstituts zur Umsetzung 

der Mindestlohnrichtlinie wird aufgezeigt, 

dass bereits heute 17 von 22 EU-Staaten 

mit gesetzlichen Mindestlöhnen solche 

Referenzwerte verwenden (Müller 2025, 

s. a. Tabelle 1). Mit Ausnahme von Slo-

wenien, das als Referenzwert für den 

Mindestlohn einen bestimmten Prozent-

satz der Lebenshaltungskosten definiert, 

die für ein Existenzminimum notwendig 

sind, verwenden alle anderen Staaten 

den Kaitz-Index, d. h. einen bestimmten 

Prozentsatz des nationalen Durch-

schnitts- und/oder Medianlohns. Dabei 

ist auffallend, dass westeuropäische 

Länder wie Deutschland, Irland oder die 

Niederlande primär den Medianlohn im 

Blick haben, während fast alle osteuropä-

ischen Länder den Durchschnittslohn als 
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Referenzwert verwenden. Letzteres 

dürfte daran liegen, dass viele Beschäf-

tigte in diesen Ländern nach wie vor auf 

einem sehr geringen Niveau entlohnt 

werden und damit auch der Medianlohn 

so gering ausfällt, dass er keinen geeig-

neten Referenzwert für einen angemes-

senen Mindestlohn darstellt. Vom Niveau 

her orientieren sich die meisten Länder 

an den in der Richtlinie genannten Refe-

renzwerten von 60 Prozent des Brutto-

medianlohns und 50 Prozent des Brut-

todurchschnittslohns. In fünf Ländern 

(Tschechien, Lettland, Litauen, die Nie-

derlande (Vorschlag) und Rumänien) lie-

gen die Referenzwerte etwas darunter, in 

Polen, der Slowakei und Spanien gehen 

sie sogar darüber hinaus. Da die Recht-

mäßigkeit des Artikel 5 Absatz 4 der 

Richtlinie durch den EuGH ausdrücklich 

bestätigt wurde, dürfte in Zukunft die Nut-

zung von Referenzwerten für die Festle-

gung gesetzlicher Mindestlöhne sogar 

noch an Bedeutung gewinnen. 

Förderung der Tarifverhandlungen 

Den mittelfristig größten Einfluss könnte 

die Europäische Mindestlohnrichtlinie auf 

die Entwicklung der Tarifvertragssys-

teme in Europa haben. Bereits heute hat 

sie dafür gesorgt, dass die Stärkung der 

Tarifbindung in vielen EU-Mitgliedsstaa-

ten auf der politischen Agenda steht 

(Müller 2025). In fünf Ländern (Belgien, 

Tschechien, Malta, Polen und die Slowa-

kei) kam es im Rahmen der Umsetzung 

der Richtlinie bereits zu gesetzlichen Än-

derungen, die insbesondere auf drei Be-

reiche abzielen:  

1. die Verbesserung des Schutzes von 

Arbeitnehmer*innen und Gewerkschaf-

ter*innen vor Diskriminierung bei der 

Ausübung ihres Rechts auf Tarifverhand-

lungen und gewerkschaftliche Organisa-

tion;  

2. die Erleichterung des Abschlusses und 

der Allgemeinverbindlicherklärung von 

Tarifverträgen;  

3. die Verbesserung der Erhebung von 

Daten und Informationen über Tarifver-

träge, um eine solidere empirische 

Grundlage für die Messung der Tarifbin-

dung zu schaffen. 

Andere Länder wie z. B. Portugal, Rumä-

nien oder Spanien haben bereits im Vor-

feld der Europäischen Mindestlohn-

Tabelle 1: Nutzung von Referenzwerten bei der Festlegung gesetzlicher Mindestlöhne in den EU-Mitgliedsstaaten 

Land Referenzwerte Land Referenzwerte 

Belgien 50 % des Durchschnittslohns Niederlande 50 % des Medianlohns (Vorschlag) 

Bulgarien 50 % des Durchschnittslohns Polen 55 % des Durchschnittslohns  
(aktueller Gesetzentwurf) 

Deutschland 60 % des Medianlohns Rumänien 47 – 52 % des Durchschnittslohns 

Estland 50 % des Durchschnittslohns  
(ab 2028) 

Slowakei 60 % des Durchschnittslohns 

Frankreich 50 % des Netto-Durchschnittslohns und 
60 % des Netto-Medianlohns 

Slowenien 120 – 140 % der Lebenshaltungskosten 
für ein Existenzminimum 

Irland 60 % des Medianlohns Spanien 60 % des Netto-Durchschnittslohns 

Kroatien 50 % des Durchschnittslohns und 60% 
des Medianlohns 

Tschechien 47 % des Durchschnittslohns 
(ab 2027) 

Lettland 46 % des Durchschnittslohns Ungarn 50 % des Durchschnittslohns  
(ab 2027) 

Litauen 45 – 50 % des Durchschnittslohns   

Quelle: Müller 2025 
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richtlinie umfassende Reformen zur Stär-

kung ihrer Tarifvertragssystem durchge-

führt. Nach dem ebenfalls vom EuGH auf 

seine Europarechtsmäßigkeit geprüften 

Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie müssen 

alle EU-Staaten, in denen derzeit weni-

ger als 80 Prozent der Beschäftigten 

durch Tarifverträge abgedeckt sind, ei-

nen konkreten Aktionsplan zur Förde-

rung von Tarifverhandlungen vorlegen. 

Nachdem mit Estland, Irland, Lettland, Li-

tauen, Rumänien und Tschechien bereits 

sechs Staaten einen entsprechenden Ak-

tionsplan präsentiert haben (Müller 

2025), sind nun weitere 12 Länder gefor-

dert, bis zum Ende des Jahres 2025 ei-

nen entsprechenden Plan vorzulegen 

(Abbildung 1).  

Ein neuer Schwung für  

angemessene Mindestlöhne und  

eine höhere Tarifbindung  

Die rechtliche Bestätigung der Europäi-

schen Mindestlohnrichtlinie und ihrer 

Kernbestimmungen durch den EuGH 

wird der Auseinandersetzung um ange-

messene Mindestlöhne und eine höhere 

Tarifbindung neuen Schwung verleihen. 

Zunächst einmal wird sie den Druck auf 

diejenigen Länder erhöhen, die die Richt-

linie immer noch nicht oder nur sehr un-

zureichend umgesetzt haben. Dies gilt 

insbesondere für diejenigen Länder, die 

wie z. B. Estland oder die Niederlande 

ihre nationale Umsetzung ausdrücklich 

mit Verweis auf das anhängige Gerichts-

verfahren ausgesetzt hatten. Inhaltlich 

stehen bei der nationalen Umsetzung der 

Richtlinie vor allem die Referenzwerte 

von 60 Prozent des Medianlohns und 

50 Prozent des Durchschnittslohns im 

Mittelpunkt, die – wie es im Urteil des 

EuGH heißt – als „Kontrollparameter“ 

dienen, „um die Angemessenheit der ge-

setzlichen Mindestlöhne zu bewerten“ 

(EuGH 2025, RN 99). 

Im Hinblick auf die durch den EuGH 

ebenfalls vollständig bestätigte Förde-

rung der Tarifverhandlungen wird die ei-

gentliche Dynamik erst dann starten, 

wenn alle 18 EU-Staaten, deren aktuelle 

Tarifbindung unter 80 Prozent liegt, ihre 

nationalen Aktionspläne entwickelt ha-

ben. Dabei wird es vor allem darauf an-

kommen, ob es den EU-Mitgliedstaaten 

gelingt, die Vorrausetzungen für sekt-

orale Tarifverhandlungen zu stärken, da 

nur ein sektorales Tarifvertragssystem in 

der Lage ist, eine Mehrzahl der Beschäf-

tigten zu erfassen (Müller/Schulten 

2025). 

Alles in allem, stellt das EuGH-Urteil eine 

klare Bestätigung der Europäischen Min-

destlohnrichtlinie dar, die aus Sicht der 

Abbildung 1: Tarifbindung in der EU, 2024* 
Anteil der Beschäftigten in Prozent 

 

 

*oder aktuellster verfügbarer Wert.  

Quelle: OECD-AIAS Database Version 2.0 (September 2025) 
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europäischen Arbeitnehmer*innen wahr-

scheinlich die wichtigste soziale Initiative 

der EU seit Jahrzehnten ist. Das Urteil 

wird den Umsetzungsprozess weiter för-

dern und damit sicherstellen, dass ange-

messene Mindestlöhne und die Förde-

rung von Tarifverhandlungen weiterhin 

sowohl auf nationaler als auch auf euro-

päischer Ebene auf der politischen 

Agenda stehen. 
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Der 11. November 2025 als Tag der Ur-
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